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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1973

Norm

ABGB §909

ABGB §918 III

ABGB §1336

Rechtssatz

Hat der Gläubiger bei einverständlicher Stornierung des Geschäftes Anspruch auf Vertragsstrafe, die nichts anderes

ist, als pauschalierter Schadenersatz (Verdienstentgang), so ist er arg a minore ad maius zum Verlangen nach Zahlung

der vereinbarten Vertragsstrafe um so mehr berechtigt, wenn er wegen schuldhafter Nichterfüllung des Vertrages

durch den Schuldner vom Vertrag zurückgetreten ist, denn er kann bei verschuldeter Nichterfüllung des

Vertragspartners nicht schlechter gestellt sein als er es sonst wäre.
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